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§ 8
Aufbereitung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug

Soweit Verwaltungsstellen aufgrund nicht-statistischer Rechts
oder Verwaltungsvorschriften Daten erheben oder bei ihnen Daten 
auf sonstige Weise anfallen, kann die statistische Aufbereitung dieser 
Daten ganz oder teilweise dem Statistischen Amt der DDR übertra
gen werden. Das Statistische Amt der DDR ist mit Einwilligung der 
auftraggebenden Stelle berechtigt, aus den aufbereiteten Daten 
statistische Ergebnisse für allgemeine Zwecke darzustellen und zu 
veröffentlichen.

§ 9

Regelungsumfang statistischer Rechtsvorschriften

(1) Die eine amtliche Statistik anordnende Rechtsvorschrift muß die 
Erhebungsmerkmale, die Hilfsmerkmale, die Art der Erhebung, den 
Berichtszeitraum, die Periodizität und den Kreis der zu Befragenden 
bestimmen.

(2) Laufende Nummern und Ordnungsnummern zur Durchführung 
von amtlichen Statistiken bedürfen einer Bestimmung in der eine 
amtliche Statistik anordnenden Rechtsvorschrift nur insoweit, als sie 
Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die 
über die Erhebungs- und Hilfsmerkmale hinausgehen.

§10
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(1) Amtliche Statistiken werden auf der Grundlage von Erhebungs
und Hilfsmerkmalen erstellt. Erhebungsmerkmale umfassen Angaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse, die zur statistischen 
Verwendung bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der 
technischen Durchführung von amtlichen Statistiken dienen. Für 
andere Zwecke dürfen sie nur verwendet werden, soweit Absatz 2 
oder ein sonstiges Gesetz es zulassen.

(2) Der Name der Gemeinde darf für die regionale Zuordnung der 
Erhebungsmerkmale genutzt werden. Besondere Regelungen in einer 
eine amtliche Statistik anordnenden Rechtsvorschrift bleiben unbe
rührt.

§11
Erhebungsvordrucke

(1) Sind Erhebungsvordrucke durch den zu Befragenden auszufül
len, so sind die Antworten auf den Erhebungsvordrucken in der 
vorgegebenen Form zu erteilen.

(2) Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu bestäti
gen, soweit es in den Erhebungsvordrucken vorgesehen ist

(3) Die Erhebungsvordrucke können maschinenlesbar gestaltet 
werden. Sie dürfen keine Fragen über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse enthalten, die über die Erhebungs- und Hilfsmerkmale 
hinausgehen.

(4) Die Rechtsgrundlage der jeweiligen amtlichen Statistik und die 
bei ihrer Durchführung verwendeten Hilfsmerkmale sind auf den 
Erhebungsvordrucken anzugeben.

§ 12
Trennung und Löschung der Hilfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind, soweit § 10, § 13 oder eine sonstige Rechts
vorschrift nichts anderes bestimmen, zu löschen, sobald beim Statisti
schen Amt die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. Sie sind von 
den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu tren
nen und gesondert aufzubewahren.

(2) Bei periodischen Erhebungen für Zwecke der amtlichen Statistik 
dürfen die zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden erforder
lichen Hilfsmerkmale, soweit sie für nachfolgende Erhebungen
bcnötigi werden, gesondert aufbewahrt werden. Nach Beendigung 
des Zeitraumes der wiederkehrenden Erhebungen sind sie zu löschen.

§ 13 
Adreßdateien

(1) Das Statistische Amt der DDR führt Adreßdateien, soweit sie 
Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und 
Arbeitsstätten betreffen und erforderlich sind

1. bei der Vorbereitung von amtlichen Statistiken •
a) zum Nachweis der Erhebungseinheiten,
b) zur Auswahl der in Stichproben nach mathematischen 

Verfahren einzubeziehenden Erhebungseinheiten,
c) zur Aufstellung von Rotationsplänen und zur Begrenzung 

der Belastung zu Befragender,
2. bei der Erhebung von amtlichen Statistiken für

a) den Versand der Fragebögen,
b) die Eingangskontrolle und für Rückfragen bei den Befrag

ten,
3. zur Aufbereitung von amtlichen Statistiken für

a) die Überprüfung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,
b) statistische Zuordnungen, Zusammenführungen und Aus

wertungen,
c) Hochrechnungen bei Stichproben.

(2) Zur Führung der Adreßdateien nach Absatz 1 dürfen folgende 
Hilfs- und Erhebungsmerkmale aus Wirtschafts- und Umweltstatisti
ken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten verwendet 
werden:

1. Namen und Anschriften der Erhebungseinheiten, bei Unterneh
men auch ihrer Teile, bei Betrieben auch des Unternehmenssit
zes und der Hauptverwaltung sowie Namen der Inhaber oder 
Leiter der Betriebe,

2. Rechtsform bei Unternehmen,
3. Wirtschaftszweig, Eintragung in die Handwerksrolle und Art der 

ausgeübten Tätigkeiten,
4. Zahl der tätigen Personen,
5. Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unternehmen oder 

der Betrieb meldet,
6. Datum der Aufnahme in die Adreßdatei.

(3) Die Merkmale nach Absatz 2 sind zu löschen, sobald die in 
Absatz 1 genannten Zwecke erfüllt sind.

(4) Für die rationelle Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
amtlicher Statistiken vergibt das Statistische Amt an alle Auskunfts
gebenden statistische Betriebsnummern. Das Statistische Amt ist 
berechtigt, auf der Grundlage der statistischen Betriebsnummern 
Register mit Identifikationsmerkmalen des Auskunftsgebenden zu 
führen. Die Führung der Register dient ausschließlich statistischen 
Zwecken. Sie schließt das Recht ein, Befragungen durch das Statisti
sche Amt zu den Identifikationsmerkmalen durchzuführen. Zur 
Minimierung der Belastung der Auskunftsgebenden sind andere 
registerführende Behörden und Gerichte zur gebührenfreien Auskunft 
gegenüber dem Statistischen Amt verpflichtet.

(5) Die eine amtliche Statistik anordnenden Rechtsvorschriften, die 
die Führung von Dateien vorsehen, bleiben unberührt

§14
Erhebungsbeauftragte

(1) Werden bei der Durchführung einer amtlichen Statistik Erhe
bungsbeauftragte eingesetzt, müssen sie die Gewähr für Zuverlässig
keit und Verschwiegenheit bieten. Erhebungsbeauftragte dürfen nicht 
eingesetzt werden, wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder 
aus anderen Gründen Anlaß zur Besorgnis besteht, daß Erkenntnisse 
aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte zu Lasten der Auskunfts
pflichtigen genutzt werden.

(2) Erhebungsbeauftragte dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonne
nen Erkenntnisse nicht für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die
Wahrung des Statistikgeheimnisses nach § 16 und zur Geheimhaltung 
auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu verpflichten, die gelegentlich 
ihrti Tätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit.


